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(54) TÜR MIT EINER HANDBETÄTIGBAREN TÜRKLINKE

(57) Die Erfindung betrifft eine Tür mit einer handbe-
tätigbaren Türklinke zum Öffnen der Tür, wobei anstelle
der Türklinke oder zusätzlich zu dieser eine Vorrichtung
(2) zum Öffnen der Tür vorgesehen ist. Die Vorrichtung
(2) ist für die Betätigung durch einen Unterarm einer Be-

dienperson ausgeformt und weist ein Halterungsteil (22)
für die Aufnahme des Unterarms auf. Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, dass die Vorrichtung (2) zum Öffnen der
Tür die Form einer Schiene hat.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tür mit einer hand-
betätigbaren Türklinke nach dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Türklinken, die verunreinigt sind, bilden eine
Gefahr für Personen, die die Türklinke mit ihrer Hand
betätigen.
[0003] Aus der DE 10 2009 039 668 A2 ist bereits ein
Flügelelement, insbesondere ein Türblatt oder ein Fens-
terblatt, mit einem Griff und einer in das Flügelelement
integrierten Desinfektionsvorrichtung zum Desinfizieren
des Griffs bekannt. Der Griff weist einen Schaumstoff
auf, der zum Abnehmen und Abgeben eines Desinfekti-
onsmittels ausgebildet ist. Damit ist einerseits ein
Schaumstoff und andererseits die Versorgung des
Schaumstoffs mit einem Desinfektionsmittel erforderlich.
[0004] Aus der DE 10 2012 017 365 A1 ist eine Tür-
klinke mit einer Vorrichtung zum Desinfizieren bei Betä-
tigung der Türklinke bekannt. Der Türgriff der Türklinke
weist innen einen Hohlraum auf, der mit dem Desinfek-
tionsmittel gefüllt ist. Der Hohlraum ist durch Bohrungen
mit einer Umhüllung aus Schaumstoff verbunden. Bei
Betätigen der Türklinke kommen die Hände mit Desin-
fektionsmittel in Berührung und beim Loslassen der Tür-
klinke wird der Schaumstoff erneut aus dem Hohlraum
mit Desinfektionsmittel versehen. Die bekannte Türklin-
ke erfordert ebenfalls einerseits einen Schaumstoff und
andererseits die Versorgung des Schaumstoffs mit ei-
nem Desinfektionsmittel.
[0005] Aus der DE 20 2013 010 265 U1 ist ein Fuß-
Türöffner bekannt. Dabei ist an einem Türblatt zusätzlich
zur Hand-Türklinke eine Fuß-Türklinke angebracht, die
mittels einer Schub/Zugstange oder einem Schub/Zug-
seil über eine Dreh/Hebelvorrichtung synchron mit der
Hand-Türklinke verbunden. Insbesondere für ältere
Menschen und/oder Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen erweist sich die Bedienung des Fuß-Tür-
öffners als problematisch.
[0006] Aus der US 2,942,909 ist eine Türklinke mit ei-
ner Zusatzeinrichtung bekannt, auf die ein Unterarm auf-
gelegt wird und die Türklinke zu öffnen. Die Zusatzein-
richtung besteht aus einer flachen Auflage. Die Zusatz-
einrichtung ist in einem vergleichsweise geringen Ab-
stand von der Tür entfernt. Weiterhin ist die flache Auf-
lage der Zusatzeinrichtung mit einem Verbindungsstück
zur Türklinke verbunden, wobei das Verbindungsstück
in einer ersten Variante schräg zu der Auflage angeord-
net ist und in einer zweiten Variante nicht abgeschrägt
zu der Auflage angeordnet ist. Damit besteht das Risiko,
dass die Hand beziehungsweise Finger der Bedienper-
sonen mit der Tür und oder mit dem Verbindungsstück
in Kontakt kommen.
[0007] Aus der US 2007/0192995 A1 ist eine Vorrich-
tung (Steuerelement) zur Bedienung beispielsweise ei-
ner Türklinke bekannt. Das Steuerelement ist C-förmig
ausgebildet und kann einen Teil des Unterarms, ein
Handgelenk oder einen Handrücken aufnehmen. Das

Steuerelement befindet sich in einem vergleichsweise
geringen Abstand zu der Tür. Bei der Bedienung des
Steuerelements mittels eines Handgelenks, eines Hand-
rückens wird ein Kontakt zwischen Hand und Steuerele-
ment hergestellt. Das Risiko eines Kontaktes zwischen
Hand und Steuerelement und/oder zwischen Hand und
Tür besteht aber auch dann, wenn das Steuerelement
mittels eines Unterarms bedient wird (Figuren 9, 10, 11,
12 und 13). Weiterhin besteht das Risiko, dass sich beim
Einführen des Unterarms ein Ärmel eines Kleidungs-
stücks in dem eigentlichen Steuerelement (Griff) ver-
fängt. Die Hand des Unterarms des Benutzers kann bei
einer Drehung weg von der Tür unter das Verbindungs-
stück 20 geraten und sich darin verfangen.
[0008] Schließlich kann sich der Unterarm bei schnel-
ler Betätigung des Griffs in der Vorrichtung einklemmen
und im ungünstigsten Fall kann dies zum Bruch der Vor-
richtung oder gar des Unterarms führen.
[0009] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Tür der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, die ermöglicht, eine
Tür sicher und in einfacher Weise zu öffnen und zu schlie-
ßen, ohne eine Türklinke mit der Hand zu berühren.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Tür gelöst, die
in den Patentansprüchen definiert ist.
[0011] Die erfindungsgemäße Tür mit einer handbetä-
tigbaren Türklinke zum Öffnen der Tür ist in der Weise
ausgestaltet, dass anstelle der Türklinke oder zusätzlich
zu dieser eine Vorrichtung zum Öffnen der Tür vorgese-
hen ist. Diese Vorrichtung ist für die Betätigung durch
einen Unterarm ausgeformt; sie hat die Form einer Schie-
ne. Die Schiene weist eine Auflagefläche für einen Un-
terarm auf, die flach oder gewölbt ist, wobei der Quer-
schnitt der Schiene vorzugsweise halbkreisförmig ist. Die
Schiene ist Teil eines nierenförmigen Halterungsteils
(22, seitliche Ansichten in den Figuren 1 bis 7), sie ge-
währleistet die Aufnahme des Unterarms in einer vorge-
gebenen Richtung sowie in der um 180° entgegenge-
setzten Richtung und verhindert zugleich, dass der Un-
terarm außerhalb der Schiene seitlich ausgelenkt wird.
Die Schiene hat zwei Wandungen, diese können asym-
metrisch geformt sein. Insbesondere haben die Wandun-
gen unterschiedlich große Flächen, insbesondere Wand-
höhen und/oder sind in unterschiedlichen Abständen zu
einer Drehachse der Türklinke angeordnet.
[0012] Mit dieser Ausgestaltung werden die Vorteile
erzielt, dass der Unterarm in einfacher Weise in die
Schiene eingeführt und aus dieser heraus bewegt wer-
den kann, ohne dass ein Risiko besteht, dass sich - auch
bei schneller Betätigung der Vorrichtung - beim Einführen
des Unterarms ein Ärmel eines Kleidungsstücks in der
Vorrichtung verfängt. Auch ist die Vorrichtung vorteilhaft
in der Weise ausgestaltet, dass sich die Hand des Un-
terarms des Benutzers bei einer Drehung weg von der
Tür nicht in der Vorrichtung verfangen kann. Mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung kann nicht nur die Tür ge-
öffnet werden, vielmehr kann die geöffnete Tür mit Hilfe
der Vorrichtung auch geschlossen werden, die Tür kann
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also mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung hinter sich
zugezogen werden. Die unterschiedlichen Flächen be-
ziehungsweise unterschiedlichen Wandhöhen der bei-
den Wandungen gewährleisten ein ergonomisch opti-
miertes Einführen und Ausgleiten des Unterarms aus der
Vorrichtung.
[0013] Der Einsatz des Unterarms entspricht ergono-
misch dem Einsatz der Hand; auch ältere Menschen
und/oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen
können ohne weiteres ihren Unterarm anstelle ihrer Hand
zum Öffnen und Schließen der Tür verwenden.
[0014] Die erfindungsgemäße Tür benötigt im laufen-
den Betrieb weder Desinfektionsmittel noch Schaum-
stoffanordnungen, die mit Desinfektionsmitteln zu verse-
hen und später zu entsorgen sind.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
dadurch gekennzeichnet, dass ein Halterungsteil der
Vorrichtung für die Aufnahme des Unterarms an einem
Verbindungsstück angeordnet ist, das mit der der Dreh-
achse verbunden ist, und dass das Halterungsteil und
das Verbindungsstück in der Weise zueinander ange-
ordnet sind, dass sich das Verbindungsstück außerhalb
der Reichweite einer Handfläche und/oder mindestens
eines Fingers eines in das Halterungsteil eingeführten
Unterarms befindet.
[0016] Vorzugsweise ist das Halterungsteil in einem
Abstand zu der Tür angeordnet, welcher größer ist als
die Reichweite einer Handfläche und/oder mindestens
eines Fingers eines in das Halterungsteil eingeführten
Unterarms.
[0017] Damit zeichnet die Erfindung zeichnet sich
durch den weiteren signifikanten Vorteil aus, dass die
Hand beziehungsweise die Finger nie direkten Kontakt
mit der Türklinke, mit anderen Teilen der Tür und mit der
Vorrichtung haben. Damit leistet die Erfindung einen
wichtigen Beitrag, um eine Ausbreitung von infektiösem
und/oder gesundheitsschädlichem Material beziehungs-
weise Krankheitserregern über Hautkontakt zu verhin-
dern.
[0018] Ein weiterer Vorteil, der mit der Erfindung erzielt
wird, besteht darin, dass sich die Erfindung mit der Vor-
richtung für handelsübliche Türklinken realisieren lässt.
[0019] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
werden nun anhand der Zeichnungen beschrieben.
[0020] Es zeigt:

Figur 1 eine Draufsicht einer ersten Ausführungs-
form der Vorrichtung zum Öffnen einer Tür;

Figur 2 eine Ansicht der Vorrichtung zum Öffnen ei-
ner Tür nach Figur 1 von einer ersten Seite;

Figur 3 eine Ansicht der Vorrichtung zum Öffnen ei-
ner Tür nach Figur 1 von einer zweiten Seite;

Figur 4 eine Rückansicht der Vorrichtung zum Öff-
nen einer Tür nach Figur 1;

Figur 5 eine Unteransicht der Vorrichtung zum Öff-
nen einer Tür nach Figur 1;

Figur 6 eine Vorderansicht der Vorrichtung zum Öff-
nen einer Tür nach Figur 1;

Figur 7 eine Seitenansicht der Vorrichtung nach Fi-
gur 1 in unterschiedlichen Betriebszustän-
den mit einem Unterarm eines Benutzers;
und

Figur 8 eine Draufsicht auf die Vorrichtung nach Fi-
gur 1 mit einem Unterarm eines Benutzers.

Figur 9 eine zweite Ausführungsform der Vorrich-
tung in perspektivischer Ansicht gemäß der
Erfindung in einer ersten Betätigungsphase;

Figur 10 die Vorrichtung nach Figur 9 in einer zweiten
Betätigungsphase;

Figur 11 eine Frontansicht der Vorrichtung nach Figur
9;

Figur 12 eine Frontansicht der Vorrichtung nach Figur
10;

Figur 13 eine Draufsicht auf eine Tür mit je einer Vor-
richtung auf beiden Seiten der Tür;

Figur 14 eine weitere Ausführungsform der Vorrich-
tung; und

Figur 15 die Ausführungsform nach Figur 14 in einer
weiteren Ansicht.

[0021] Die in den Figuren 1 bis 8 dargestellte erste
Ausführungsform der Erfindung mit einer Vorrichtung 2
der Tür mit einer handbetätigbaren Türklinke weist ein
Halterungsteil 22 auf, in das ein Unterarm eingeführt wird
(Figuren 7 und 8).
[0022] Die Vorrichtung 2 ist anstelle einer Türklinke
oder zusätzlich zu einer herkömmlichen Türklinke vor-
gesehen. Die Vorrichtung 2 weist das Halterungsteil 22
für die Aufnahme eines Unterarms auf; sie hat vorzugs-
weise die Form einer rund gewölbten Schiene S, Figur
2. Die Schiene S weist eine Auflagefläche für einen Un-
terarm auf, die flach oder gewölbt ist (Figuren 2, 3, 7).
[0023] Der Querschnitt der Schiene S ist beispielswei-
se halbkreisförmig, wobei die Rundung des Querschnitts
der Unterarmaufnahme nicht über 180° liegt.
[0024] Die erste Ausführungsform der Schiene S weist
asymmetrisch geformte Wandungen SW1, SW2 auf, wie
in den Figuren 1 und 4 dargestellt. Dabei ist die erste
Wandung SW1 an derjenigen ersten Seite der Schiene
S angeordnet, welche - im montierten Zustand, in dem
die Vorrichtung 2 an der Tür T montiert ist - der Tür T
benachbart ist, während die zweite Wandung SW2 an
einer zweiten Seite der Schiene S angeordnet ist. Dies
ist die Seite, die der ersten Seite der Schiene S gegen-
überliegt. Die erste Wandung SW1 und die zweite Wan-
dung SW2 sind unterschiedlich ausgeformt.
[0025] So können beiden Wandungen SW1, SW2 un-
terschiedlich große Flächen, insbesondere unterschied-
liche Wandhöhen aufweisen.
[0026] Vorzugsweise weist die erste Wandung SW1
eine größere Fläche als die zweite Wandung SW2 auf,
wie in Figur 4 dargestellt.
[0027] Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
form weist die zweite Wandung SW2 eine größere Fläche
als die erste Wandung SW1 auf.
[0028] Unabhängig hiervon können beide Wandungen
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SW1, SW2 jeweils einen unterschiedlichen Abstand zu
einer Drehachse 4 der Türklinke 1 (Figur 15) haben. Ins-
besondere ist die erste Wandung SW1 im montierten Zu-
stand näher an der Drehachse 4 der Türklinke 1 ange-
ordnet als die zweite Wandung SW2.
[0029] Das Halterungsteil 22, das die Unterarmauf-
nahme darstellt, ist an seinen Längsseiten und an der
Oberseite geöffnet, um ein barrierefreies Hinein- und He-
rausgleiten des Unterarms zu gewährleisten. Die Run-
dung des Querschnitts der Unterarmaufnahme liegt nicht
über 180°, so dass ein Verhaken des Unterarms mit der
Unterarmaufnahme vermieden wird. Da der Bewegungs-
ablauf beim Öffnen einer Tür schnell und routinemäßig
abläuft, ist die Unterarmaufnahme so beschaffen, dass
es dabei zu keinen Unterbrechungen durch Verklemmen
kommt, sondern dass ein Ablauf wie bei der Bedienung
eines herkömmlichen Türgriffs gewährleistet ist. Die Flä-
che, auf der der Unterarm aufliegt, ist von der Länge her
so beschaffen, dass sie den Bereich zwischen Handwur-
zel und Ellenbogen aufnimmt. Dadurch ist sichergestellt,
dass die Hand eines in das Halterungsteil 22 eingeführ-
ten Unterarms weder die Vorrichtung 2, das Halterungs-
teil 22, ein Verbindungsstück 21, noch die Tür T (Figur
8) berührt.
[0030] Die Vorrichtung 2 ist fest oder lösbar mit einer
im Wesentlichen senkrecht aus der Tür hervorstehenden
Drehachse verbunden, Figuren 9 bis 15.
[0031] Das Halterungsteil 22 für die Aufnahme des Un-
terarms ist an dem Verbindungsstück 21 der Vorrichtung
angeordnet, das mit der Drehachse verbunden ist. Das
Halterungsteil 22 und das Verbindungsstück 21 sind in
der Weise zueinander angeordnet, dass sich das Ver-
bindungsstück 21 außerhalb der Reichweite einer Hand-
fläche und/oder mindestens eines Finger eines in das
Halterungsteil 22 eingeführten Unterarms befindet (Fi-
guren 7a, 7b, 8).
[0032] Wie in Figur 8 dargestellt, ist das Halterungsteil
22 weiterhin in einem Abstand zu der Tür T angeordnet,
welcher größer ist als die Reichweite einer Handfläche
und/oder mindestens eines Finger eines in das Halte-
rungsteil 22 eingeführten Unterarms. Selbst wenn die
Finger der Hand ausgestreckt werden sollten, kommen
sie mit der Tür T nicht in Berührung.
[0033] Das in Figur 8 dargestellte Verbindungsstück
21 ist gegenüber der Fläche, in der sich ein in das Hal-
terungsteil 22 eingeführter Unterarm befindet, abge-
schrägt und so gegenüber dem Halterungsteil 22 ange-
ordnet, dass der in das Halterungsteil 22 eingeführte Un-
terarm und die Finger der Benutzerperson in keinem Fall
das Verbindungsstück 21 berühren können.
[0034] Das Halterungsteil 22 ist so gestaltet, dass sei-
ne Seitenwände SW1, SW2 (Figur 2) auf diejenigen Wirk-
flächen reduziert ist, durch die das Halterungsteil 22 ge-
steuert (gedrückt, gezogen) wird.
[0035] Das Halterungsteil 22 kann mindestens eine
Ausnehmung 220 aufweisen, wie beispielhaft in den Fi-
guren 1 bis 4 dargestellt. Diese reduziert zum einen das
Gewicht des Halterungsteils 22 und reduziert zum ande-

ren jedoch nicht die Funktionsweise des Halterungsteils
22 beim Öffnen und Schließen der Tür T.
[0036] Die Figuren 9 bis 14 zeigen eine zweite Aus-
führungsform der Erfindung.
[0037] In Figur 9 ist links durch eine vertikale Linie die
Tür T schematisch dargestellt. Weiterhin ist eine her-
kömmliche Türklinke 1 mit einer Drehachse 4 dargestellt,
die senkrecht aus der Tür hervorsteht (Figuren 9 bis 15).
An der Drehachse 4 befindet sich eine zusätzliche Vor-
richtung 2 zum Öffnen und Schließen der Tür T. Diese
Vorrichtung 2 besteht aus einem Verbindungsstück 21
und einem Halterungsteil 22. Das Halterungsteil 22 dient
der Aufnahme eines Unterarms, während das Verbin-
dungsstück 21 die Drehachse 4 mit dem Halterungsteil
22 verbindet.
[0038] Das Halterungsteil 22 hat insbesondere die
Form einer halbrund gewölbten Schiene. Das Halte-
rungsteil 22, das die Unterarmaufnahme darstellt, ist an
den Längsseiten und der Oberseite geöffnet um ein bar-
rierefreies Hinein- und Herausgleiten des Unterarms zu
gewährleisten. Die Rundung des Querschnitts der Un-
terarmaufnahme liegt nicht über 180°, so dass ein Ver-
haken des Unterarms mit der Unterarmaufnahme ver-
mieden wird. Da der Bewegungsablauf beim Öffnen einer
Tür schnell und routinemäßig abläuft, ist die Unterarm-
aufnahme so beschaffen, dass es dabei zu keinen Un-
terbrechungen durch Verklemmen kommt, sondern ein
Ablauf wie bei der Bedienung eines herkömmlichen Tür-
griffs gewährleistet ist. Die Fläche, auf der der Unterarm
aufliegt, ist von der Länge her so beschaffen, dass sie
den Bereich zwischen Handwurzel und Ellenbogen auf-
nimmt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Hand 6 (Fi-
guren 11 bis 13) weder Berührungsflächen zur Unter-
armaufnahme noch Berührungsflächen zur Tür T hat.
[0039] Das Halterungsteil 22 ist so gestaltet, dass sei-
ne Seitenwände auf die Wirkflächen reduziert sind, durch
die das Halterungsteil 22 gesteuert (gedrückt, gezogen)
wird.
[0040] Das Verbindungsstück 21 ist in einem ersten
Winkel w1 im Bereich von etwa 10-45° bezüglich der Tür-
klinke an der Drehachse angeordnet. Der erste Winkel
w1 ist so gewählt, dass die Halterungsteil 22 im durch-
gedrückten Zustand eine Horizontale bildet und im un-
gedrückten Zustand nach oben zeigt. Dadurch wird der
Öffnungsvorgang erleichtert. Dieser Winkelbereich w1
erweist sich bei dem Einführen und dem Herausnehmen
des Unterarms aus der Vorrichtung 2, 22 als ergono-
misch besonders vorteilhaft.
[0041] Während die Figur 9 die Türklinke 1 und die
Vorrichtung 2 in einer ersten Betätigungsphase zeigt,
werden in Figur 10 die Türklinke 1 und die Vorrichtung 2
in einer zweiten Betätigungsphase dargestellt.
[0042] Die Figur 11 zeigt die Gesamtanordnung nach
Figur 9 in Frontalansicht, während die Figur 12 die Ge-
samtanordnung nach Figur 10 in Frontalansicht zeigt.
[0043] Die in Figur 13 dargestellte Draufsicht auf eine
Tür T mit je einer Vorrichtung 2 auf beiden Seiten der
Tür veranschaulicht eine weitere Ausgestaltung bezie-
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hungsweise Positionierung der Vorrichtung 2.
[0044] Während grundsätzlich das Verbindungsstück
21 der Vorrichtung parallel zu der Tür T angeordnet sein
kann, ist in der in Figur 13 dargestellten Ausführungsform
ein zweiter Winkel w2 im Bereich von etwa 10-30° vor-
gesehen, dies bezüglich einer Parallele (gestrichelte Li-
nie in Figur 13) zu der Tür T.
[0045] Wie weiter in Figur 13 dargestellt, wird mit ei-
nem Gelenk 5 das Verbindungsstück 21 in unterschied-
liche Winkelwerte des zweiten Winkels w2 (etwa 10-30°)
positioniert. Hierdurch wird der Zugriff auf das Halte-
rungsteil 22 erleichtert. Das Gelenk 5 befindet sich - wie
in der Figur 13 dargestellt - zwischen dem Ansatz an der
Drehachse 4 und dem Verbindungsstück 21!. Das Ge-
lenk 5 dreht horizontal, hat einen Drehwinkel von etwa
10-30° und ist mit einer nicht dargestellten Feder ausge-
stattet, welche die Vorrichtung 2 wieder in ihre Ausgangs-
stellung zurückbringt.
[0046] Die Figuren 14 und 15 zeigen eine Ausfüh-
rungsform, bei der die Vorrichtung 2 lösbar mit der Tür-
klinke 1 verbunden ist. Diese Verbindung wird durch eine
Befestigungsvorrichtung 7 hergestellt, die ein erstes Be-
festigungselement 71 und ein zweites Befestigungsele-
ment 72 aufweist.
[0047] Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen der Er-
findung unter anderem die Variante umfasst, bei welcher
ein herkömmlicher Türgriff entfällt und die Funktion kom-
plett durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 2 bezie-
hungsweise durch das Halterungsteil 22 übernommen
wird, das die Unterarmaufnahme darstellt. Diese Varian-
te kommt zum Beispiel in Bereichen zum Einsatz, in de-
nen kein Standardtürgriff benötigt wird.
[0048] Die Vorrichtung 2 zum Öffnen der Tür besteht
aus Metall, insbesondere Aluminium oder Edelstahl, aus
Kunststoff, insbesondere Plexiglas, und/oder aus Holz.

Bezugszeichen

[0049]

T Tür
1 Türklinke

2 Vorrichtung zum Öffnen der Tür
SW1 Erste Wandung von 2
SW2 Zweite Wandung von 2
220 Ausnehmung (Öffnung)
21 Verbindungsstück
22 Halterungsteil
S Schiene

3 Unterarm
4 Drehachse
5 Gelenk
6 Hand
7 Befestigungsvorrichtung
71 Erstes Befestigungselement

72 Zweites Befestigungselement

w1 "erster" Winkel zwischen Türklinke und Verbin-
dungsstück 21

w2 "zweiter" Winkel zwischen Drehachse 4 und Ver-
bindungsstück 21

w3 "dritter" Winkel zwischen Verbindungsstück 21
und Halterungsteil 22

Patentansprüche

1. Tür (T) mit einer handbetätigbaren Türklinke zum
Öffnen der Tür (T),

- wobei anstelle der Türklinke (1) oder zusätzlich
zu dieser eine Vorrichtung (2) zum Öffnen der
Tür (T) vorgesehen ist,
- wobei die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
(T) für die Betätigung durch einen Unterarm aus-
geformt ist, und
- wobei die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
ein Halterungsteil (22) für die Aufnahme eines
Unterarms aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
(T) die Form einer Schiene (S) hat.

2. Tür (T) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net,

- dass die Schiene (S) einen Querschnitt hat,
der im Wesentlichen halbrund geformt ist, und
- dass die Schiene (S) eine Auflagefläche für
einen Unterarm aufweist, die flach oder gewölbt
ist.

3. Tür (T) nach einem der vorstehenden Ansprüche 2,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Schiene (S) asymmetrisch geformte
Wandungen (SW1, SW2) aufweist.

4. Tür (T) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net,

- dass die Schiene (S) eine erste Wandung
(SW1) und eine zweite Wandung (SW2) auf-
weist,
- dass die erste Wandung (SW1) an einer ersten
Seite der Schiene (S) angeordnet ist, welche in
dem Zustand, in dem die Vorrichtung (2) an der
Tür (T) montiert ist, der Tür (T) benachbart ist,
- dass die zweite Wandung (SW2) an einer
zweiten Seite der Schiene (S) angeordnet ist,
die der ersten Seite der Schiene (S) gegenüber-
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liegt, und
- dass die erste Wandung (SW1) und die zweite
Wandung (SW2) unterschiedlich ausgeformt
sind.

5. Tür (T) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net,

- dass die erste Wandung (SW1) und die zweite
Wandung (SW2) unterschiedlich große Flächen
aufweisen.

6. Tür (T) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass die erste Wandung (SW1) an einer ersten
Seite der Schiene (S) angeordnet ist, welche in
dem Zustand, in dem die Vorrichtung (2) an der
Tür (T) montiert ist, der Tür (T) benachbart ist,
- dass die zweite Wandung (SW2) an einer
zweiten Seite der Schiene (S) angeordnet ist,
die der ersten Seite der Schiene (S) gegenüber-
liegt, und
- dass die erste Wandung (SW1) eine größere
Fläche als die zweite Wandung (SW2) aufweist
oder dass die zweite Wandung (SW2) eine grö-
ßere Fläche als die erste Wandung (SW1) auf-
weist.

7. Tür (T) nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch
gekennzeichnet,

- dass die erste Wandung (SW1) und die zweite
Wandung (SW1) welche in dem Zustand, in dem
die Vorrichtung (2) an der Tür (T) montiert ist,
einen unterschiedlichen Abstand zu einer Dreh-
achse (4) der Türklinke (1) aufweisen.

8. Tür (T) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net,

- dass die erste Wandung (SW1) in dem Zu-
stand, in dem die Vorrichtung (2) an der Tür (T)
montiert ist, näher an der Drehachse (4) der Tür-
klinke (1) angeordnet ist als die zweite Wandung
(SW2).

9. Tür (T) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Türklinke (1) eine im Wesentlichen
senkrecht aus der Tür (T) hervorstehende Dreh-
achse (4) aufweist, und
- dass die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
(T) fest oder lösbar mit der Drehachse (4) ver-
bunden ist.

10. Tür (T) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-

net,

- dass das Halterungsteil (22) für die Aufnahme
des Unterarms an einem Verbindungsstück (21)
angeordnet ist, das mit der der Drehachse ver-
bunden ist, und
dass das Halterungsteil (22) und das Verbin-
dungsstück (21) in der Weise zueinander ange-
ordnet sind, dass sich das Verbindungsstück
(21) außerhalb der Reichweite einer Handfläche
und/oder mindestens eines Fingers eines in das
Halterungsteil (22) eingeführten Unterarms be-
findet.

11. Tür (T) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das Halterungsteil (22) in einem Abstand
zu der Tür (T) angeordnet ist, welcher größer ist
als die Reichweite einer Handfläche und/oder
mindestens eines Finger eines in das Halte-
rungsteil (22) eingeführten Unterarms.

12. Tür nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch
gekennzeichnet,

- dass die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
(T) ein Verbindungstück (21) zum Verbinden der
Vorrichtung (2) mit der Drehachse (4) aufweist,
und
- dass das Verbindungsstück (21) in einem ers-
ten Winkel (w1) im Bereich von etwa 10-45° be-
züglich der Türklinke (1) an der Drehachse (4)
angeordnet ist, oder
- dass das Verbindungsstück (21) parallel zu
der Tür (T) oder in einem zweiten Winkel (w2)
im Bereich von etwa 10-30° zu der Tür (T) an-
geordnet ist.

13. Tür nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

- dass das Verbindungsstück (21) parallel zu
der Tür (T) oder in einem zweiten Winkel (w2)
im Bereich von etwa 10-30° zu der Tür (T) an-
geordnet ist, und
- dass ein Gelenk (5) vorgesehen ist, mit dem
das Verbindungsstück (21) in unterschiedliche
Winkelwerte des zweiten Winkels (w2) positio-
niert wird.

14. Tür nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet,

- dass das Halterungsteil (22) in einem dritten
Winkel (w3) zu dem Verbindungsstück (21) in
einem Bereich von etwa 120-150° angeordnet
ist.
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15. Tür nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet,

- dass die Vorrichtung (2) zum Öffnen der Tür
aus Metall, insbesondere Aluminium oder Edel-
stahl, aus Kunststoff, insbesondere Plexiglas,
und/oder aus Holz besteht, und/oder
- dass das Halterungsteil (22) mindestens eine
Ausnehmung (220) aufweist.
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